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Sehr geehrte Damen und Herren! 
Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 
(BVAEB) ist seit 1. Jänner 2020 der gesetzliche zuständige Sozialversicherungs-
träger und stellt in Zusammenarbeit mit dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat (VAI) als 
zuständige Aufsichtsbehörde Informationsbroschüren für die Praxis zur Verfügung.

Diese Informationsbroschüren sind sowohl für Arbeitnehmer/innen als auch für 
Arbeitgeber/innen eine Unterlage für die tägliche Arbeit und zur Gestaltung eines  
sicheren Arbeitsalltages. Im Mittelpunkt steht dabei die Verhinderung von Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten.

Die Broschüre gibt den zum Zeitpunkt der Auflage geltenden aktuellen Rechts-
zustand wieder, wobei neben den gesetzlichen Grundlagen auch die besondere  
Expertise des VAI und der BVAEB-Unfallversicherung einfließen. Dies trägt nicht 
nur zum Verständnis von Grundlagen bei, sondern schafft vor allem Planungs-
sicherheit und Rechtssicherheit bei der Festlegung von Maßnahmen.

Das VAI und die BVAEB-Unfallversicherung freuen sich, mit dieser Broschüre  
einen Beitrag zur Sicherheit im beruflichen Alltag und zu Ihrer Gesundheit leisten  
zu können. 

Dr. Reinhart Kuntner
Leiter Verkehrs-Arbeitsinspektorat

Dr. Gerhard Vogel
Generaldirektor 

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 
Eisenbahnen und Bergbau
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Überblick zur vorliegenden Broschüre

I.	 Das Konzentrationsprinzip in Genehmigungsverfahren

Die österreichischen Arbeitnehmer/innenschutzvorschriften sehen für die Berück-
sichtigung des Arbeitnehmer/innenschutzes (unter anderem auch) in eisenbahn-
rechtlichen Genehmigungsverfahren ein sogenanntes Konzentrationsprinzip vor. 
Das bedeutet, dass die Belange des Arbeitnehmer/innenschutzes nicht in einem 
gesonderten Verwaltungsverfahren geprüft und entschieden werden, sondern im 
Rahmen des eisenbahnrechtlichen Genehmigungsverfahrens die Belange des  
Arbeitnehmer/innenschutzes von der Eisenbahnbehörde (Bundesminister/in,  
Landeshauptmann, Bezirksverwaltungsbehörde) zu berücksichtigen sind. Die 
Bewilligungen dürfen nur erteilt werden, wenn die Anlagen oder Fahrzeuge den 
Arbeitnehmer/innenschutzvorschriften entsprechen und zu erwarten ist, dass  
überhaupt oder bei Einhaltung der erforderlichenfalls vorzuschreibenden geeigne-
ten Bedingungen und Auflagen die nach den Umständen des Einzelfalles voraus-
sehbaren Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer/innen 
vermieden werden (vgl insbesondere §§ 92 bis 94 ASchG sowie §§ 12 und 26  
Abs 8 ArbIG).

Ergänzend zum EisbG und zum ASchG wurde in der ArbeitnehmerInnenschutz-
verordnung Verkehr (AVO Verkehr) näher festgelegt, in welcher Weise der 
Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmer/innenschutzes im 
Rahmen der eisenbahnrechtlichen Genehmigungsverfahren zu erfolgen hat. Die 
dabei einzuhaltenden Arbeitnehmer/innenschutzbestimmungen werden für Eisen-
bahnfahrzeuge im „Schwerpunktkonzept Eisenbahnfahrzeuge“ erläutert.

II. 	Anwendung des Schwerpunktkonzeptes

Bereits 2005 und 2006 hat das Verkehrs-Arbeitsinspektorat gemeinsam mit der 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau Schwerpunktkonzepte für 
Eisenbahnfahrzeuge (R 9) und Eisenbahnanlagen (R 10) als Informationsbro-
schüren aufgelegt. Die Schwerpunktkonzepte bieten eine Zusammenstellung der 
wichtigsten Arbeitnehmer/innenschutzbestimmungen an, die bei Eisenbahn-
fahrzeugen und Eisenbahnanlagen zu beachten sind und deren Einhaltung daher 
im Rahmen der im Eisenbahnrecht vorgegebenen Gutachten nachzuweisen ist.

Beide Schwerpunktkonzepte haben sich rasch zu einer regelmäßig verwendeten 
Arbeitsgrundlage bei der Planung, Genehmigung und Evaluierung von Eisen-
bahnfahrzeugen und Eisenbahnanlagen entwickelt, in weiterer Folge wurden daher 
auch Schwerpunktkonzepte für Seilbahnanlagen (R 11) und Eisenbahndienstvor-
schriften (R 13) aufgelegt.
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Die Verwaltungspraxis der Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich hat immer 
wieder gezeigt, dass die Umsetzung technischer Vorschriften (unter anderem auch 
des Arbeitnehmer/innenschutzes) erschwert wird, wenn diese nicht bereits bei der 
Planung berücksichtigt werden und es dann erforderlich wird, Nachrüstungen 
oder Umbauten vorzunehmen.

Durch das vorliegende Schwerpunktkonzept für Eisenbahnfahrzeuge soll die 
rechtzeitige Einbindung der Anforderungen des Arbeitnehmer/innenschutzes bei 
der Planung und Entwicklung von Eisenbahnfahrzeugen sowie damit auch in den 
eisenbahnrechtlichen Genehmigungsverfahren erleichtert werden. Darüber hinaus 
soll das Schwerpunktkonzept eine österreichweit einheitliche Umsetzung des 
Arbeitnehmer/innenschutzes bei Eisenbahnfahrzeugen unterstützen.

Eisenbahnfahrzeuge sind Arbeitsmittel im Sinne des § 2 Abs 5 ArbeitnehmerIn-
nenschutzgesetz (ASchG) bzw des § 2 Abs 1 Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), 
nämlich Beförderungsmittel zur Beförderung von Personen und Gütern. Motorisch 
angetriebene Eisenbahnfahrzeuge sind darüber hinaus selbstfahrende Arbeits-
mittel im Sinne des § 2 Abs 8 AM-VO.
 
Das vorliegende Schwerpunktkonzept bietet eine Zusammenstellung der wichtigs-
ten Arbeitnehmerschutzbestimmungen an, die im Bereich von Eisenbahnfahrzeu-
gen insbesondere zu beachten sind. Das Konzept beinhaltet daher keine neuen 
oder zusätzlichen Regelungen sondern soll bei der Anwendung der bestehenden 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen unterstützen.

Das vorliegende Schwerpunktkonzept für Eisenbahnfahrzeuge soll insbesondere 
eine Arbeitsgrundlage und Unterstützung anbieten

	- für die Erstellung von Lastenheften für Eisenbahnfahrzeuge durch Fahrzeugbe-
treiber (Eisenbahnunternehmen),

	- für die Planung und Konstruktion von Eisenbahnfahrzeugen durch Fahrzeug-
planer und Hersteller,

	- für die Erstellung von Gutachten zum Antrag auf Erteilung der eisenbahn-
rechtlichen Baugenehmigung für Eisenbahnfahrzeuge,

	- für die Durchführung des eisenbahnrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
für Eisenbahnfahrzeuge durch die zuständigen Eisenbahnbehörden (Bundesmi-
nister/in, Landeshauptmann, Bezirksverwaltungsbehörde),

	- für die Evaluierung von Eisenbahnfahrzeugen durch Arbeitgeber/innen gemäß  
§§ 4 und 5 ASchG und



	- für die Tätigkeit der Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner/innen, Sicherheits-
vertrauenspersonen und Belegschaftsorgane im Rahmen ihrer Aufgaben zur 
Umsetzung des Arbeitnehmer/innenschutzes bei Eisenbahnfahrzeugen.

III. Weiterentwicklung des Schwerpunktkonzepts

Die Neugestaltung der eisenbahnrechtlichen Genehmigungsverfahren seit 2006 hat 
eine Reihe grundsätzlicher Änderungen bewirkt. Weitere bedeutende Weichenstel-
lungen werden sich aus der Übertragung von Aufgaben bei der Zulassung von Ei-
senbahnfahrzeugen an Europäische Institutionen (European Rail Agency) ergeben.

Das Bundesministerium für Arbeit, Verkehrs-Arbeitsinspektorat, darf auch weiterhin 
alle Anwender des Schwerpunktkonzepts einladen, Anregungen zur Verbesserung 
oder Ergänzungen an das Verkehrs-Arbeitsinspektorat zu übermitteln:  

e-Mail: reinhart.kuntner@bma.gv.at oder sylvia.schubert@bma.gv.at 
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Verzeichnis der Abkürzungen

Abs 	 Absatz
AM-VO 	 Arbeitsmittelverordnung
ASchG 	 Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 

Arbeit (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz)
AStV 	 Arbeitsstättenverordnung
AVO Verkehr 	 Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr
BauKG 	 Bauarbeitenkoordinationsgesetz
BauV 	 Bauarbeiterschutzverordnung
BGBl 	 Bundesgesetzblatt
bzw	 beziehungsweise
DOK-VO	 Verordnung über Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente
EisbAV 	 Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung
EisbBBV 	 Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung
EisbG 	 Eisenbahngesetz
Nr 	 Nummer
Pkt 	 Punkt
SchLV	 Schienenfahrzeuglärmverordnung
usw 	 und so weiter
vgl 	 vergleiche
VOLV 	 Verordnung Lärm und Vibrationen
zB 	 zum Beispiel
Z 	 Ziffer
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Verordnung über die Berücksichtigung der Erfordernisse  
des ArbeitnehmerInnenschutzes und über den Nachweis  

der Einhaltung in Genehmigungsverfahren des Verkehrswesens  
(ArbeitnehmerInnenschutzverordnung Verkehr 2017 – AVO Verkehr 2017)

ArbeitnehmerInnenschutzverordnung Verkehr
(Auszug Eisenbahnangelegenheiten)

Auf Grund der §§ 92 bis 94, § 101 Abs 4 und 127a des Bundesgesetzes über  
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz  
– ASchG), BGBl Nr 450/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl I  
Nr 100/2018, wird verordnet:

Inhaltsverzeichnis

1. Teil – Allgemeines

§ 1	  Geltungsbereich

2. Teil – Eisenbahnrechtliches Verfahren

§ 2	 Verkehrsgenehmigung und Verkehrskonzession

§ 3	 Sicherheitsbescheinigung

§ 4	 Sicherheitsgenehmigung

§ 5	 Eisenbahnrechtliche Baugenehmigung und Bauartgenehmigung

§ 6	 Betriebsbewilligung

§ 7	 Allgemeine Anordnungen an Eisenbahnbedienstete 

4. Teil – Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren

§ 11	 Umweltverträglichkeitsprüfung

§ 12	 Fertigstellungsanzeige, Nachkontrolle
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Einleitung

Im Rahmen der verkehrsrechtlichen Genehmigungsverfahren sind regelmäßig die 
nachstehenden Rechtsvorschriften benannt:

1.	 Gemäß § 3 Abs 6 ASchG ist für eine Arbeitsstätte, Baustelle oder auswärtige 
Arbeitsstelle, in/auf der der Arbeitgeber nicht im notwendigen Umfang selbst 
anwesend ist, eine geeignete Person zu beauftragen, die auf die Durchführung 
und Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen zu achten hat.

2.	 Gemäß § 4 Abs 1 ASchG sind Arbeitgeber verpflichtet, die für die Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer bestehenden Gefahren zu ermitteln und 
zu beurteilen. Dabei sind die Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 
anzuwenden. Insbesondere sind dabei zu berücksichtigen:

1.	 die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte,

2.	 die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln,

3.	 die Verwendung von Arbeitsstoffen,

4.	 die Gestaltung der Arbeitsplätze,

5.	 die Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge und deren  
Zusammenwirken,

6.	 die Gestaltung der Arbeitsaufgaben und die Art der Tätigkeiten, der  
Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe sowie der Arbeitsorganisation und

7.	 der Stand der Ausbildung und Unterweisung der Arbeitnehmer.

3.	 Gemäß § 4 Abs 4 ASchG ist die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren erfor-
derlichenfalls zu überprüfen und sich ändernden Gegebenheiten anzupassen.

4.	 Gemäß § 5 ASchG sind Arbeitgeber verpflichtet, in einer der Anzahl der 
Beschäftigten und den Gefahren entsprechenden Weise die Ergebnisse der 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sowie die durchzuführenden Maßnah-
men zur Gefahrenverhütung schriftlich festzuhalten (Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokumente). Soweit dies aus Gründen der Gefahrenverhütung 
erforderlich ist, ist diese Dokumentation arbeitsplatzbezogen vorzunehmen.

5.	 Die Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 
(DOK-VO), BGBl Nr 478/1996 regelt Inhalt, Überprüfung und Anpassung sowie 
zuständige Personen für Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente.
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6.	 Werden in einer Arbeitsstätte, auf einer Baustelle oder einer auswärtigen 
Arbeitsstelle Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber beschäftigt, so haben die 
betroffenen Arbeitgeber gemäß § 8 Abs 1 ASchG bei der Durchführung der 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten.  
Sie haben insbesondere

1.	 ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Gefahrenverhütung zu koordinieren 
und

2.	 einander sowie ihre Arbeitnehmer und die zuständigen Belegschaftsorgane 
über die Gefahren zu informieren.

7.	 Gemäß § 10 Abs 1 ASchG haben Arbeitgeber Sicherheitsvertrauenspersonen 
in ausreichender Anzahl zu bestellen. Die Mindestanzahl der Sicherheits-
vertrauenspersonen ist unter Berücksichtigung der Anzahl der Arbeitnehmer 
festzulegen. Sicherheitsvertrauenspersonen sind Arbeitnehmervertreter mit 
einer besonderen Funktion bei der Sicherheit und beim Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer.

8.	 Gemäß § 10 Abs 8 erster Satz ASchG sind Arbeitgeber verpflichtet, die Namen 
der Sicherheitsvertrauenspersonen dem Arbeitsinspektorat schriftlich mitzutei-
len.

9.	 Die Verordnung über die Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP-VO), BGBl  
Nr 172/1996, regelt die Mindestanzahl, Auswahl und Qualifikation der Sicher-
heitsvertrauenspersonen sowie die Meldepflichten des Arbeitgebers über die 
Sicherheitsvertrauenspersonen. 

10.	Gemäß § 12 Abs 1 ASchG sind Arbeitgeber verpflichtet, für eine ausreichende 
Information der Arbeitnehmer über die Gefahren für Sicherheit und Gesundheit 
sowie über die Maßnahmen zur Gefahrenverhütung zu sorgen. Diese Informa-
tion muss die Arbeitnehmer in die Lage versetzen, durch eine angemessene 
Mitwirkung zu überprüfen, ob die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen 
wurden. Diese Information muss während der Arbeitszeit erfolgen.

11.	 Gemäß § 14 Abs 1 ASchG sind Arbeitgeber verpflichtet, für eine ausreichende 
Unterweisung der Arbeitnehmer über Sicherheit und Gesundheitsschutz zu  
sorgen. Die Unterweisung muss während der Arbeitszeit erfolgen. Die Unter-
weisung muss nachweislich erfolgen. Für die Unterweisung sind erforderlichen-
falls geeignete Fachleute heranzuziehen.



R 9 – Eisenbahnfahrzeuge 	 AVO Verkehr     13

12.	Gemäß § 14 Abs 2 ASchG muss eine Unterweisung jedenfalls erfolgen

1.	 vor Aufnahme der Tätigkeit,

2.	 bei einer Versetzung oder Veränderung des Aufgabenbereiches,

3.	 bei Einführung oder Änderung von Arbeitsmitteln,

4.	 bei Einführung neuer Arbeitsstoffe,

5.	 bei Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und

6.	 nach Unfällen oder Ereignissen, die beinahe zu einem Unfall geführt hätten, 
sofern dies zur Verhütung weiterer Unfälle nützlich erscheint.

13.	Gemäß § 33 Abs 2 ASchG haben Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass Arbeits
mittel entsprechend den Bestimmungen des 3. Abschnittes des ASchG und den 
gemäß § 39 erlassenen Verordnungen beschaffen sind, aufgestellt, erhalten 
und benutzt werden.

14.	Gemäß § 33 Abs 3 Z 2 ASchG dürfen Arbeitgeber nur solche Arbeitsmittel 
zur Verfügung stellen, die hinsichtlich Konstruktion, Bau und weiterer Schutz-
maßnahmen den für sie geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheits- oder 
Gesundheitsanforderungen entsprechen.

15.	Wenn es auf Grund der Art oder der Einsatzbedingungen für die Gewährleis-
tung der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist, müssen 
Arbeitsmittel gemäß § 37 Abs 1 ASchG vor der erstmaligen Inbetriebnahme, 
nach dem Aufbau an jedem neuen Einsatzort sowie nach größeren Instand
setzungen und wesentlichen Änderungen auf ihren ordnungsgemäßen 
Zustand, ihre korrekte Montage und ihre Stabilität überprüft werden (Abnah-
meprüfungen). Dies gilt insbesondere für Krane, Aufzüge, Hebebühnen sowie 
bestimmte Zentrifugen und Hub- und Kipptore.

16.	Arbeitsmittel, bei denen Abnahmeprüfungen durchzuführen sind, sind darüber 
gemäß § 37 Abs 2 ASchG hinaus in regelmäßigen Abständen auf ihren ord-
nungsgemäßen Zustand besonders zu überprüfen (wiederkehrende Prüfun-
gen). Wiederkehrende Prüfungen sind weiters durchzuführen bei Arbeitsmit-
teln, die Belastungen und Einwirkungen ausgesetzt sind, durch die sie derart 
geschädigt werden können, dass dadurch entstehende Mängel des Arbeitsmit-
tels zu gefährlichen Situationen für die Arbeitnehmer führen können.
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17.	Arbeitsmittel, bei denen wiederkehrende Prüfungen durchzuführen sind, sind 
gemäß § 37 Abs 3 ASchG außerdem nach außergewöhnlichen Ereignissen, 
die schädigende Auswirkungen auf die Sicherheit des Arbeitsmittels haben 
können, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.

18.	Gemäß § 37 Abs 4 ASchG dürfen Abnahmeprüfungen, wiederkehrende Prüfun-
gen und Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen nur durch geeignete 
fachkundige Personen durchgeführt werden.

19.	Gemäß § 38 Abs 1 ASchG haben Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass Arbeitsmit-
tel während der gesamten Dauer der Benutzung durch entsprechende Wartung 
in einem Zustand gehalten werden, der den für sie geltenden Rechtsvorschrif-
ten entspricht. Bei der Wartung sind die Anleitungen der Hersteller oder Inver-
kehrbringer zu berücksichtigen.

20.	Vorschriften über Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen (Inverkehr
bringen von Arbeitsmitteln) nach Anhang A der AM-VO sind:

	- Niederspannungsgeräte-Verordnung 1993 – NspGV 1993,  
BGBl Nr 44/1994

	- Maschinen-Sicherheitsverordnung – MSV, BGBl Nr 306/1994

	- Flurförderzeuge-Sicherheitsverordnung – FSV, BGBl Nr 307/1994

	- Schutzaufbauten-Sicherheitsverordnung – SSV, BGBl Nr 308/1994

	- Einfache Druckbehälter-Verordnung, BGBl 388/1994

	- Gasgeräte-Sicherheitsverordnung – GSV, BGBl Nr 430/1994

	- Niederspannungsgeräte-Verordnung 1995 – NspGV 1995,  
BGBl Nr 51/1995

	- II. Abschnitt der Aufzüge-Sicherheitsverordnung 1996 – ASV 1996,  
BGBl Nr 780/1996

	- Versandbehälterverordnung 1996, BGBl Nr 368/1996

	- Medizinproduktegesetz – MPG, BGBl Nr 657/1996

	- Druckgeräteverordnung – DGVO, BGBl II Nr 426/1999

	- Ortsbewegliche Druckgeräteverordnung (ODGVO), BGBl II Nr 291/2001
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	- Versandbehälterverordnung 2002 (VBV 2002), BGBl II Nr 202/2002

	- Aufzüge-Sicherheitsverordnung 2008 – ASV 2008, BGBl ll Nr 274/2008

	- Maschinen-Sicherheitsverordnung 2010 – MSV 2010, BGBl II Nr 298/2008

21.	Vorschriften über Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen (Aufstellung und 
Betrieb von Arbeitsmitteln) nach Anhang B der AM-VO sind:

	- Verordnung über die Aufstellung und den Betrieb von Dampfkesseln – ABV, 
BGBl Nr 353/1995

	- Druckbehälter-Aufstellungs-Verordnung – DBA-VO, BGBl II Nr 361/1998

22.	Gemäß § 5 VEXAT müssen Arbeitgeber auf Grundlage der Ermittlung und 
Beurteilung ein Explosionsschutzdokument erstellen und auf dem letzten Stand 
halten.

23.	Gemäß § 5 Abs 3 VEXAT ist das Explosionsschutzdokument vor Aufnahme 
der Arbeit zu erstellen. Es ist zu überarbeiten, wenn wesentliche Änderungen, 
die Auswirkungen auf den Schutz vor explosionsfähigen Atmosphären haben, 
vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Änderungen der Arbeitsvor-
gänge, der Art der verwendeten Arbeitsstoffe, der Arbeitsstätte einschließlich 
der elektrischen Anlage, der Arbeitsmittel, der Arbeitskleidung, der persönlichen 
Schutzausrüstung oder der Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen, die 
für den sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen erforderlich sind 
oder dazu beitragen.

24.	Zu Arbeiten, die mit einer besonderen Gefahr für die damit beschäftigten oder 
für andere Arbeitnehmer verbunden sind, dürfen gemäß § 62 Abs 1 ASchG nur 
Arbeitnehmer herangezogen werden, die

1.	 hiefür geistig und körperlich geeignet sind,

2.	 über einen Nachweis der erforderlichen Fachkenntnisse verfügen und

3.	 über die erforderliche Berufserfahrung verfügen.

25.	Gemäß § 63 Abs 1 ASchG ist der Nachweis der Fachkenntnisse gemäß § 62 
ASchG durch ein Zeugnis einer hiefür in Betracht kommenden Unterrichtsan-
stalt oder durch ein Zeugnis einer anderen Einrichtung zu erbringen, die hiezu 
vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ermächtigt 
wurde.
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26.	Nähere Regelungen über Tätigkeiten, für die ein Nachweis der erforderlichen 
Fachkenntnisse erforderlich ist, legen die Fachkenntnisnachweis-Verordnung 
(FK-V), BGBl II Nr 13/2007, sowie ergänzend dazu für den Eisenbahnbereich 
der 8. Abschnitt der Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), 
BGBl II Nr 384/1999, fest.

27.	Gemäß § 73 Abs 1 ASchG haben Arbeitgeber Sicherheitsfachkräfte (Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit) zu bestellen. Diese Verpflichtung ist gemäß folgender  
Z 1 oder, wenn ein Arbeitgeber nicht über entsprechend fachkundiges Personal 
verfügt, gemäß folgender Z 2 oder 3 zu erfüllen:

1.	 durch Beschäftigung von Sicherheitsfachkräften im Rahmen eines Arbeits-
verhältnisses (betriebseigene Sicherheitsfachkräfte),

2.	 durch Inanspruchnahme externer Sicherheitsfachkräfte oder

3.	 durch Inanspruchnahme eines sicherheitstechnischen Zentrums.

28.	Gemäß § 79 Abs 1 ASchG haben Arbeitgeber Arbeitsmediziner zu bestellen. 
Diese Verpflichtung ist gemäß folgender Z 1 oder, wenn ein Arbeitgeber nicht 
über entsprechend fachkundiges Personal verfügt, gemäß folgender Z 2 oder 3 
zu erfüllen:

1.	 durch Beschäftigung von geeigneten Ärzten im Rahmen eines Arbeits
verhältnisses (betriebseigene Arbeitsmediziner),

2.	 durch Inanspruchnahme externer Arbeitsmediziner oder

3.	 durch Inanspruchnahme eines arbeitsmedizinischen Zentrums.

29.	Werden mehrere betriebseigene Sicherheitsfachkräfte bestellt, ist gemäß  
§ 83 Abs 6 ASchG einer von ihnen die Leitung zu übertragen. Gleiches gilt bei 
Bestellung mehrerer betriebseigener Arbeitsmediziner. Bei Bestellung mehrerer 
Präventivfachkräfte und bei Inanspruchnahme eines Zentrums neben betriebs-
eigenen oder externen Präventivfachkräften ist für deren Zusammenarbeit und 
Koordination zu sorgen.

30.	Betriebseigene Präventivfachkräfte bzw deren Leitung sind gemäß § 83 Abs 7 
ASchG unmittelbar dem Arbeitgeber oder der für die Einhaltung der Arbeitneh-
merschutzvorschriften sonst verwaltungsstrafrechtlich verantwortlichen Person 
zu unterstellen.



R 9 – Eisenbahnfahrzeuge 	 AVO Verkehr     17

31.	Das Merkblatt 030 zum ASchG der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
(AUVA) führt zu § 83 Abs 7 ASchG aus, dass die sicherheitstechnische und  
arbeitsmedizinische Betreuung als „Stabsstelle“ einzurichten ist. Die der  
Bedeutung des Gesundheitsschutzes sollte zB auch dadurch zum Ausdruck  
kommen, dass die Präventivfachkräfte in einem firmeninternen Telefonver-
zeichnis als eigene Funktion unter eigener Überschrift hervorgehoben sind, 
dass sie in Organigrammen, Leitbildern etc entsprechend dargestellt werden 
usw

32.	Gemäß § 88 Abs 1 ASchG sind Arbeitgeber verpflichtet, für Arbeitsstätten, 
in denen sie regelmäßig mindestens 100 Arbeitnehmer beschäftigen, einen 
Arbeitsschutzausschuss einzurichten. Diese Verpflichtung gilt für Arbeitsstät-
ten, in denen mindestens drei Viertel der Arbeitsplätze Büroarbeitsplätze oder 
Arbeitsplätze mit Büroarbeitsplätzen vergleichbaren Gefährdungen und  
Belastungen sind, erst ab der regelmäßigen Beschäftigung von mindestens 
250 Arbeitnehmern. Die auf Baustellen oder auswärtigen Arbeitsstellen  
beschäftigten Arbeitnehmer sind einzurechnen.

33.	Betreibt ein Arbeitgeber mehrere Arbeitsstätten, in denen ein Arbeitsschutz
ausschuss einzurichten ist, ist er gemäß § 88a Abs 1 ASchG verpflichtet, am  
Unternehmenssitz einen zentralen Arbeitsschutzausschuss einzurichten.  
Darüber hinaus hat der zentrale Arbeitsschutzausschuss auch Fragen der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Bezug auf jene Arbeitsstätten des 
Arbeitgebers zu beraten, für die kein eigener Arbeitsschutzausschuss einzu-
richten ist.

34.	Gemäß § 8 Abs 1 BauKG Bauherr hat der dafür zu sorgen, dass eine  
Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk erstellt wird.

35.	Gemäß § 8 Abs 2 BauKG muss die Unterlage für spätere Arbeiten die zum 
Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bei späteren Arbeiten 
wie Nutzung, Wartung, Instandhaltung, Umbauarbeiten oder Abbruch erforderli-
chen Angaben über die Merkmale des Bauwerks (wie Zugänge, Anschlagpunkte, 
Gerüstverankerungspunkte, Gas-, Wasser- und Stromleitungen) enthalten, die 
bei späteren Arbeiten zu berücksichtigen sind.

36.	Gemäß § 8 Abs 4 BauKG ist die Unterlage für spätere Arbeiten bei Fortschritt 
der Arbeiten oder bei eingetretenen Änderungen anzupassen.
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(Auszug Eisenbahnangelegenheiten)

1. Teil – Allgemeines

Geltungsbereich

§ 1. 	 (1) Die Bestimmungen der §§ 2 bis 7 dieser Verordnung gelten für 
Genehmigungsverfahren nach dem Bundesgesetz über Eisenbahnen, 
Schienenfahrzeuge auf Eisenbahnen und den Verkehr auf Eisenbah-
nen (Eisenbahngesetz 1957 – EisbG), BGBl Nr 60/1957.

2. Teil – Eisenbahnrechtliches Verfahren

Zur Einhaltung der Arbeitnehmerschutzbestimmungen siehe auch die allgemeinen 
Erläuterungen am Beginn.

Verkehrsgenehmigung und Verkehrskonzession

§ 2. 	 (1) Im Rahmen von Nachweisen der fachlichen Eignung gemäß §§ 15b 
Abs 1 Z 3 und 15e sowie §§ 16b Abs 1 Z 3 und 15e des Eisenbahnge-
setzes ist jeweils auch die Einhaltung der Anforderungen des Arbeit-
nehmerschutzes zu überprüfen und nachzuweisen, soweit diese im 
Einzelfall bereits zutreffen.

(2) Nachweise gemäß Abs 1 haben zum Nachweis der Einhaltung der 
Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes insbesondere zu umfas-
sen:

1.	 Nachweise über die Bestellung geeigneter Personen gemäß § 3 
Abs 6 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl Nr 450/1994, 
die auf die Durchführung und Einhaltung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen zu achten haben,

2.	 Nachweise über die Bestellung der Sicherheitsvertrauensperso-
nen gemäß § 10 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl  
Nr 450/1994, und der Verordnung über die Sicherheitsvertrauens-
personen (SVP-VO), BGBl Nr 172/1996,
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3.	 Nachweise über die sicherheitstechnische Betreuung gemäß § 73 
des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl Nr 450/1994,

4.	 Nachweise über die arbeitsmedizinische Betreuung gemäß § 79 
des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl Nr 450/1994,

5.	 Nachweise über die organisatorische Einordnung der Präven-
tivfachkräfte gemäß § 83 Abs 7 des ArbeitnehmerInnenschutz
gesetzes, BGBl Nr 450/1994,

6.	 Nachweise über die Einrichtung der Arbeitsschutzausschüsse  
gemäß §§ 88 und 88a des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, 
BGBl Nr 450/1994,

7.	 Nachweise über die Erstellung der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokumente gemäß §§ 4 und 5 des ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetzes, BGBl Nr 450/1994, und der Verordnung über  
die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO),  
BGBl Nr 478/1996,

8.	 Nachweise über die Durchführung der Koordination gemäß § 8 
des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl Nr 450/1994.

Sicherheitsbescheinigung

§ 3. 	 (1) Im Rahmen des Nachweises gemäß §§ 194 und 195 des Eisen-
bahngesetzes ist jeweils auch die Einhaltung der Anforderungen  
des Arbeitnehmerschutzes zu überprüfen und nachzuweisen.

(2) Nachweise gemäß Abs 1 haben zum Nachweis der Einhaltung  
der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes insbesondere zu  
umfassen:

1.	 Nachweise über die Durchführung der Information und Unterwei-
sung sowie über den Nachweis der Fachkenntnisse gemäß  
§§ 12, 14, 62 und 63 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes,  
BGBl Nr 450/1994,

2.	 Nachweise über den Einsatz sowie die Durchführung der Prüfung 
und Wartung der Schienenfahrzeuge gemäß §§ 33 Abs 2, 37 und 
38 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl Nr 450/1994,

3.	 Nachweise über die Aktualisierung der Anforderungen gemäß  
§ 2 Abs 2 Z 1 bis Z 8.
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Sicherheitsgenehmigung

§ 4. 	 (1) Im Rahmen des Nachweises gemäß §§ 199, 201 und 202 des Eisen-
bahngesetzes ist jeweils auch die Einhaltung der Anforderungen des 
Arbeitnehmerschutzes zu überprüfen und nachzuweisen.

(2) Nachweise gemäß Abs 1 haben zum Nachweis der Einhaltung  
der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes insbesondere zu  
umfassen:

1.	 Nachweise über die Durchführung der Information und Unter
weisung sowie über den Nachweis der Fachkenntnisse gemäß  
§§ 12, 14, 62 und 63 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes,  
BGBl Nr 450/1994,

2.	 Nachweise über die Durchführung der Instandhaltung, Reinigung 
und Prüfung gemäß § 17 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, 
BGBl Nr 450/1994,

3.	 Nachweise über den Einsatz sowie die Durchführung, Prüfung 
und Wartung der Arbeitsmittel gemäß §§ 33 Abs 2, 37 und 38 des 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl Nr 450/1994,

4.	 Nachweise über die Aktualisierung der Anforderungen gemäß § 2 
Abs 2 Z 1 bis Z 8.

Eisenbahnrechtliche Baugenehmigung und Bauartgenehmigung

§ 5.	 (1) Im Rahmen von Gutachten gemäß §§ 31a Abs 1, 32a Abs 3 und  
33a Abs 1 des Eisenbahngesetzes ist jeweils auch die Einhaltung  
der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes zu überprüfen und 
nachzuweisen.

1.	 Gemäß § 31a Abs 1 EisbG ist die Erteilung der eisenbahnrechtlichen 
Baugenehmigung bei der Behörde zu beantragen. Dem Antrag ist ein 
Bauentwurf in dreifacher Ausfertigung und projektrelevante Fachge-
biete umfassende Gutachten beizugeben; letztere zum Beweis, ob das 
Bauvorhaben dem Stand der Technik unter Berücksichtigung der  
Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes 
von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der 
Eisenbahn einschließlich der Anforderungen des Arbeitnehmerschut-
zes entspricht. Im Falle beantragter Abweichungen vom Stand der 
Technik sind auch die Vorkehrungen darzustellen, die sicherstellen 
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sollen, dass trotz Abweichung vom Stand der Technik die Sicher-
heit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von 
Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der 
Eisenbahn einschließlich der Anforderungen an den Arbeitnehmer-
schutz gewährleistet sind. Wenn das Bauvorhaben eine Hauptbahn 
alleine oder über eine Hauptbahn hinaus gehend auch eine vernetzte 
Nebenbahn betrifft, ist nur ein Gutachten beizugeben, das alle projek-
trelevanten Fachgebiete zu umfassen hat; werden für die Erstattung 
dieses Gutachtens mehr als ein Sachverständiger bestellt, hat ein 
solches Gutachten eine allgemein verständliche Zusammenfassung zu 
enthalten.

2.	 Gemäß § 32a Abs 3 EisbG sind dem Antrag um Erteilung einer Bau-
artgenehmigung für die Inbetriebnahme eines Schienenfahrzeuges 
oder eines veränderten Schienenfahrzeuges Gutachten beizugeben; 
diese zum Beweis, ob das Schienenfahrzeug oder das veränderte 
Schienenfahrzeug dem Stand der Technik unter Berücksichtigung der 
Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes 
anderer Schienenfahrzeuge auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf 
der Eisenbahn einschließlich der Anforderungen des Arbeitnehmer-
schutzes entspricht.

3.	 Gemäß § 33a Abs 1 EisbG kann die Erteilung der Bauartgenehmigung 
bei der Behörde beantragt werden. Dem Antrag ist ein Bauentwurf in 
dreifacher Ausfertigung und Gutachten beizugeben; letztere zum  
Beweis, ob die eisenbahnsicherungstechnische Einrichtung oder die 
zu verändernde eisenbahnsicherungstechnische Einrichtung dem 
Stand der Technik unter Berücksichtigung der Sicherheit und Ordnung 
des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen 
auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn einschließlich 
der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes entspricht.

(2) Gutachten gemäß Abs 1 haben zum Nachweis der Einhaltung der 
Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes insbesondere zu umfassen:

1.	 Prüfung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente  
gemäß § 5 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl  
Nr 450/1994,

2.	 Prüfung der Unterlage für spätere Arbeiten gemäß § 8 des  
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG), BGBl I Nr 37/1999,

3.	 Prüfung der Explosionsschutzdokumente gemäß Verordnung 
explosionsfähige Atmosphären (VEXAT), BGBl II Nr 309/2004,
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4.	 Prüfung der Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften,  
insbesondere des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl  
Nr 450/1994, und der Verordnungen in Durchführung des  
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes,

5.	 Prüfung der Einhaltung der sonstigen Rechtsvorschriften zum 
Schutz der Arbeitnehmer, insbesondere der Rechtsvorschriften 
gemäß § 33 Abs 3 Z 2 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, 
BGBl Nr 450/1994, sowie gemäß Anhang A und Anhang B der 
Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl II Nr 164/2000,

6.	 Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen gemäß § 95 Abs 3  
Z 2 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl Nr 450/1994.

Betriebsbewilligung

§ 6. 	 (1) Im Rahmen von Prüfbescheinigungen oder Erklärungen gemäß  
§ 34b des Eisenbahngesetzes ist jeweils auch die Einhaltung der  
Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes zu überprüfen und  
nachzuweisen.

Gemäß § 34b EisbG ist die Erteilung der Betriebsbewilligung ist zu bean-
tragen. Dem Antrag ist eine Prüfbescheinigung beizuschließen, aus der 
ersichtlich sein muss, ob die Eisenbahnanlagen, veränderten Eisenbahn-
anlagen, nicht ortsfesten eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen 
oder veränderten nicht ortsfesten eisenbahnsicherungstechnischen  
Einrichtungen der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung entsprechen.  
An Stelle einer Prüfbescheinigung kann eine dieser inhaltlich entspre-
chende Erklärung einer im Verzeichnis gemäß § 40 EisbG verzeichneten 
Person beigeschlossen werden, wenn die Eisenbahnanlagen, veränderten 
Eisenbahnanlagen, nicht ortsfesten eisenbahnsicherungstechnischen 
Einrichtungen oder veränderten nicht ortsfesten eisenbahnsicherungstech-
nischen Einrichtungen unter der Leitung dieser Person ausgeführt wurden.

(2) Prüfbescheinigungen oder Erklärungen gemäß Abs 1 haben zum 
Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmer
schutzes insbesondere zu umfassen:

1.	 Prüfung der Prüfbefunde über die Abnahmeprüfungen, insbeson-
dere gemäß § 7 der Arbeitsmittelverordnung, BGBl II Nr 164/2000, 
und gemäß § 38 der Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverord-
nung (EisbAV), BGBl II Nr 384/1999,
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2.	 Prüfung der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung gemäß Kennzeichnungsverordnung,  
BGBl II Nr 101/1997, sowie gemäß 5. Abschnitt der Eisenbahn- 
ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl II  
Nr 384/1999,

3.	 Prüfung der Aktualisierung der Dokumente gemäß § 5 Abs 2  
Z 1 bis 3,

4.	 Prüfung der Einhaltung und Umsetzung der Arbeitnehmerschutz-
vorschriften gemäß § 5 Abs 2 Z 4,

5.	 Prüfung der Einhaltung und Umsetzung der sonstigen Rechts
vorschriften gemäß § 5 Abs 2 Z 5,

6.	 Prüfung der Einhaltung und Umsetzung der Voraussetzungen 
gemäß § 5 Abs 2 Z 6.

Allgemeine Anordnungen an Eisenbahnbedienstete

§ 7. 	 (1) Vor Erteilung der eisenbahnrechtlichen Genehmigung von  
Allgemeinen Anordnungen an Eisenbahnbedienstete gemäß § 21a des 
Eisenbahngesetzes 1957 ist auch die Einhaltung der Anforderungen 
des Arbeitnehmerschutzes zu überprüfen und nachzuweisen.

1.	 Gemäß § 21a Abs 1 EisbG hat das Eisenbahnunternehmen jeweils im 
Rahmen bestehender Rechtsvorschriften das Verhalten einschließ-
lich der Ausbildung der Eisenbahnbediensteten, die Tätigkeiten zur 
Gewährleistung der Sicherheit des Betriebes einer Eisenbahn, des 
Betriebes von Schienenfahrzeugen auf Eisenbahnen und des Ver-
kehrs auf Eisenbahnen ausführen, durch allgemeine Anordnungen im 
Interesse der Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, 
des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des 
Verkehrs auf Eisenbahnen zu regeln.

2.	 Gemäß § 21a Abs 3 EisbG bedürfen allgemeine Anordnungen gemäß 
§ 21a Abs 1 EisbG der Genehmigung der Behörde, welche zu erteilen 
ist, wenn nicht öffentliche Verkehrsinteressen entgegenstehen.
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(2) Nachweise gemäß Abs 1 haben zum Nachweis der Einhaltung  
der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes insbesondere zu  
umfassen:

1.	 Prüfung der Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokumente gemäß § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl  
Nr 450/1994,

2.	 Prüfung der Durchführung der Koordination gemäß § 8 Arbeitneh-
merInnenschutzgesetz, BGBl Nr 450/1994,

3.	 Prüfung der Einhaltung und Umsetzung der Arbeitnehmerschutz-
vorschriften, insbesondere des ArbeitnehmerInnenschutzgeset-
zes, BGBl Nr 450/1994, des 3. bis 5. Abschnittes der Eisenbahn-
ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl II Nr 
384/1999, des 1. und 2. Abschnittes der Arbeitsmittelverordnung 
(AM-VO), BGBl II Nr 164/2000, der Bauarbeiterschutzverordnung 
(BauV), BGBl Nr 340/1994, der Elektroschutzverordnung 2003 
(ESV 2003), BGBl II Nr 424/2003, der Kennzeichnungsverordnung 
(KennV), BGBl II Nr 101/1997, sowie der weiteren Verordnungen in 
Durchführung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes,

4.	 Prüfung der Einhaltung und Umsetzung des Standes der Technik 
gemäß § 7 Z 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl Nr 450/1994, 
insbesondere hinsichtlich bestehender schriftlicher Betriebsan-
weisungen gemäß § 14 Abs 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz zur 
Einhaltung des Arbeitnehmerschutzes im Eisenbahnbereich (zB 
„Schriftliche Betriebsanweisung Arbeitnehmerschutz - ÖBB 40“ 
der Österreichischen Bundesbahnen).

4. Teil – Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren

Umweltverträglichkeitsprüfung

§ 11. 	 (1) Im Rahmen eines Genehmigungsantrages gemäß § 5 Abs 1 oder  
§ 24a Abs 1 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 ist 
auch die Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes 
nachzuweisen.

(2) Soweit im Rahmen des Genehmigungsantrages gemäß Abs 1 
eisenbahnrechtliche Verwaltungsvorschriften berührt sind und daher 



R 9 – Eisenbahnfahrzeuge 	 AVO Verkehr     25

Gutachten gemäß §§ 31a Abs 1, 32a Abs 3 und 33a Abs 1 des Eisen-
bahngesetzes vorzulegen sind, ist zum Nachweis der Einhaltung 
der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes § 5 Abs 2 Z 1 bis Z 6 
anzuwenden.

(3) Soweit im Rahmen des Genehmigungsantrages gemäß Abs 1 
seilbahnrechtliche Verwaltungsvorschriften berührt sind und daher 
Sicherheitsberichte gemäß § 33 des Seilbahngesetzes vorzulegen 
sind, ist zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des Arbeit-
nehmerschutzes § 8 Abs 2 Z 1 bis Z 6 anzuwenden.

(4) Soweit im Rahmen des Genehmigungsantrages gemäß Abs 1 
Verwaltungsvorschriften über die Binnenschifffahrt berührt sind und 
daher Nachweise gemäß § 48 des Schifffahrtsgesetzes vorzulegen 
sind, ist zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des Arbeit-
nehmerschutzes § 14 Abs 2 Z 1 bis 6 anzuwenden.

(5) Soweit im Rahmen des Genehmigungsantrages gemäß Abs 1 
Verwaltungsvorschriften über die Zivilluftfahrt berührt sind und daher 
Nachweise gemäß § 69 Abs 1, § 78 Abs 1, § 80b Abs 1 und § 122 Abs 
1 LFG vorzulegen sind, ist zum Nachweis der Einhaltung der Anforde-
rungen des Arbeitnehmer/innenschutzes § 17 Abs 2 Z 1 bis 6 anzu-
wenden.

Fertigstellungsanzeige, Nachkontrolle

§ 12. 	 (1) Im Rahmen einer Fertigstellungsanzeige gemäß § 20 Abs 1 oder  
§ 24h Abs 1 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 sowie 
im Rahmen einer Nachkontrolle gemäß § 22 Abs 1 oder § 26 Abs 5 des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 ist auch die Einhaltung 
der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes nachzuweisen.

(2) Soweit im Rahmen einer Abnahmeprüfung gemäß § 20 Abs 2 oder 
einer Überprüfung gemäß § 24h Abs 2 des Umweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetzes 2000 eisenbahnrechtliche Verwaltungsvorschriften be-
rührt sind und daher Prüfbescheinigungen oder Erklärungen gemäß 
§ 34b des Eisenbahngesetzes vorzulegen sind, ist zum Nachweis der 
Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes § 6 Abs 2  
Z 1 bis 6 anzuwenden. Im Rahmen einer Nachkontrolle gemäß § 22 
Abs 1 oder § 24h Abs 5 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 
2000 sind zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des  
Arbeitnehmerschutzes die Prüfungen gemäß § 6 Abs 2 Z 1 bis 6  
nachzuweisen.
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(3) Soweit im Rahmen einer Abnahmeprüfung gemäß § 20 Abs 2 des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes seilbahnrechtliche Verwal-
tungsvorschriften berührt sind, ist zum Nachweis der Einhaltung 
der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes § 9 Abs 2 Z 1 bis 7 
anzuwenden. Im Rahmen einer Nachkontrolle gemäß § 22 Abs 1 des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 sind zum Nachweis der 
Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes die Prüfun-
gen gemäß § 9 Abs 2 Z 1 bis 7 nachzuweisen.

(4) Soweit im Rahmen einer Abnahmeprüfung gemäß § 20 Abs 2 des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes Verwaltungsvorschriften 
über die Binnenschifffahrt berührt sind, ist zum Nachweis der Einhal-
tung der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes § 15 Abs 2 Z 1 bis 
6 anzuwenden.

(5) Soweit im Rahmen einer Abnahmeprüfung gemäß § 20 Abs 2  
UVP-G 2000 luftfahrtrechtliche Verwaltungsvorschriften berührt sind, 
ist zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des Arbeitneh-
merschutzes § 18 Abs 2 Z 1 bis 6 anzuwenden. Im Rahmen einer 
Nachkontrolle gemäß § 22 Abs 1 UVP-G 2000 sind zum Nachweis der 
Einhaltung der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes die Prüfun-
gen gemäß § 18 Abs 2 Z 1 bis 6 nachzuweisen.
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112     Betriebsbewilligung

Im Rahmen der Betriebsbewilligung ist insbesondere zu überprüfen

	- ob die Schienenfahrzeuge der Bauartgenehmigung entsprechen und

	- ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.

Ob die Schienenfahrzeuge der Bauartgenehmigung entsprechen, ergibt sich aus 
den zur Erteilung der Bauartgenehmigung angeführten Erfordernissen.

Ob ein sicherer Betrieb gewährleistet ist, umfasst insbesondere auch

	- die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung im Sinne der Kenn-
zeichnungsverordnung (KennV) sowie

	- die Aktualisierung der vom Arbeitgeber vorzulegenden Entwurfsunterlagen  
sowie weiteren Unterlagen (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente usw) 
sowie die Vollständigkeit dieser Unterlagen und deren Übereinstimmung mit 
den Rechtsvorschriften.

II Betriebsbewilligung
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Notizen



114

Notizen
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Verkehrs-Arbeitsinspektorat (VAI) 

Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat im Bundesministerium für Arbeit ist die zur Wahr-
nehmung des Arbeitnehmer/innenschutzes in den Verkehrsbetrieben berufene 
Behörde und hat dafür zu sorgen, dass der gesetzliche Schutz der Arbeitnehmer/
innen in diesen Betrieben ausreichend gewährleistet wird. Der Wirkungskreis  
des Verkehrs-Arbeitsinspektorats umfasst die Bediensteten der Eisenbahnen,  
Straßenbahnen, Seilbahnen, Flughäfen, Luftfahrtunternehmen und Schifffahrts
betriebe sowie einige Nebenbetriebe des Verkehrswesens. 

Die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben umfassen insbesondere: 

	- Kontrolle der Verkehrsunternehmen hinsichtlich der Einhaltung der Arbeitnehmer/
innenschutzvorschriften;

	- Beratung in allen für den Arbeitnehmer/innenschutz relevanten Angelegenheiten;

	- Teilnahme an Verwaltungsverfahren des Verkehrsbereiches in allen Angelegen-
heiten des Arbeitnehmer/innenschutzes;

	- Weiterentwicklung des Arbeitnehmer/innenschutzes durch legistische Maßnah-
men sowie durch Mitwirkung bei der Erarbeitung nationaler und internationaler 
Normen. 

Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat versteht sich im Rahmen seiner Tätigkeit nicht nur 
als behördliche Überwachungs- und Kontrollinstanz, sondern insbesondere auch 
als Dienstleistungsunternehmen mit Beratungsfunktion. Betroffene Arbeitgeber/in-
nen und Arbeitnehmer/innen können sich mit Fragen des Arbeitnehmer/innenschut-
zes direkt an das Verkehrs-Arbeitsinspektorat wenden.

Bundesministerium für Arbeit
Verkehrs-Arbeitsinspektorat
Favoritenstraße 7, 1040 Wien

Telefon: 	 (01) 711 00-630 828 oder 630 825 
Fax: 	 (01) 711 00-862 574
e-Mail: 	 reinhart.kuntner@bma.gv.at oder sylvia.schubert@bma.gv.at
Website: 	 www.arbeitsinspektion.gv.at/Branchen/Verkehr/ 
	 Publikationen_aus_dem_Verkehrsbereich.html

mailto:reinhart.kuntner%40bma.gv.at?subject=
mailto:sylvia.schubert%40bma.gv.at?subject=
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/Branchen/Verkehr/Publikationen_aus_dem_Verkehrsbereich.html
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/Branchen/Verkehr/Publikationen_aus_dem_Verkehrsbereich.html
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Die BVAEB – Stärkung und Förderung  
Ihrer Gesundheit ist unser Anliegen

Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 
(BVAEB) als von den Versicherten selbstverwalteter Sozialversicherungsträger  
gewährleistet Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung für mehr als 1,1 Millionen 
Versicherte in ganz Österreich. Von der Geburt bis ins hohe Alter fördert die BVAEB 
über Vorsorge und präventive Maßnahmen die Gesundheit ihrer Versicherten,  
ermöglicht Heilbehandlungen, Therapien, Rehabilitation und sichert ihre Versicher-
ten durch finanzielle Leistungen in allen Lebenslagen ab.

Neben Servicestandorten in allen Landeshauptstädten betreibt die BVAEB Gesund-
heitseinrichtungen und Ambulatorien. Dies stellt eine optimale Betreuung sicher und 
ermöglicht es neben den bestehenden Gesundheitsangeboten auch neue innova-
tive Maßnahmen zu entwickeln.

Der Unfallverhütungsdienst (UVD) der BVAEB
Beratung und Informationen  
zur Unfallverhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten

Schulungen für Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen
Ausbildungs- und Auffrischungskurse für Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP), 
Fortbildungen für Präventivfachkräfte, Informationsveranstaltungen

Präventionszentrum
Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung für Klein- und Mittelbe-
triebe (KMU = Unternehmen bis zu 250 Arbeitnehmer/innen mit Arbeitsstätten bis  
zu 50 Arbeitnehmer/innen)

Vorsorge
Kostenunterstützung bei Schulungen für Ersthelfer, Fahrtechniktraining für Berufs-
kraftlenker, Untersuchungen gem. § 49 AschG, Strahlenschutzuntersuchungen usw.

Übergreifende Zusammenarbeit
Der UVD arbeitet mit den zuständigen Behörden, den öffentlich-rechtlichen  
Interessensvertretungen der Dienstgeber und den Arbeitsinspektoraten sowie  
den Betrieben zusammen, um sichere Arbeitsplätze zu schaffen

Nähere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon: 	 050405-21381
e-Mail:	 unfallverhuetungsdienst@bvaeb.at
Website: 	www.bvaeb.at

http://www.bvaeb.sv.at/bvaeb-standorte
http://www.bvaeb.sv.at/bvaeb-standorte
mailto:unfallverhuetungsdienst%40bvaeb.at?subject=
https://www.bvaeb.at
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Weitere Informationsbroschüren der BVAEB  
zum Arbeitnehmer/innenschutz im Verkehrswesen

Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

Eisenbahnanlagen
Schwerpunktkonzept  
aus Sicht des Arbeitnehmer/innenschutzes

R 10

Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung
(EisbAV) – Text und Erläuterungen

Schwerpunktkonzept über die  
wichtigsten Arbeitnehmer/innenschutz- 
bestimmungen für Eisenbahnanlagen

Organisation von Bauarbeiten  
im Bereich von Gleisen bei den  

Österreichischen Bundesbahnen  
DB 601.02 (DA 30.04.15)

Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

Organisation
Eisenbahnbaustellen
Organisation von Bauarbeiten im Bereich von Gleisen
bei den Österreichischen Bundesbahnen 
DB 601.02 (DA 30.04.15)
Stand 1. März 2022

R 20

Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

EisbAV
Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung
Text und Erläuterungen 
Stand 1. Jänner 2021

R 3

Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

ÖBB 40
Schriftliche Betriebsanweisung
Arbeitnehmer/innenschutz
Stand 1. März 2022

R 8

Schriftliche Betriebsanweisung
Arbeitnehmer/innenschutz  
bei den Österreichischen  
Bundesbahnen (ÖBB 40)



Dr. Reinhart Kuntner, Dipl.-Ing. Hannes Waglechner

Eisenbahnrecht (4. Auflage 2022)

Der einzige vollständige und aktuelle Kommentar zum österreichischen Eisenbahnrecht,  
einschließlich Eisenbahngesetznovelle vom 30. Dezember 2021  

in zwei Bänden, über 2 130 Seiten  

(ÖGB-Verlag, Gesetze und Kommentare, Band 170)

Die 4. Auflage (Stand 1. Februar 2022) enthält:

1.	 Das Eisenbahngesetz (EisbG) in der aktuellen Fassung vom 1. Februar 2022  
(einschließlich Viertes Eisenbahnpaket sowie Eisenbahngesetznovelle vom  
30. Dezember 2021),

2.	 das Unfalluntersuchungsgesetz (UUG) samt MeldeVO Eisenbahn,

3.	 das Hochleistungsstreckengesetz (HlG),

4.	 das Arbeitsinspektionsgesetz (ArbIG),

5.	 die Eisenbahn-Arbeitnehmer/innenschutzverordnung (EisbAV),

6.	 die ArbeitnehmerInnenschutzverordnung Verkehr (AVO Verkehr),

7.	 weitere Durchführungsverordnungen zum EisbG (EisbBBV, EisbVO, EisbKrV,  
EisbSV, EisbEPV, TFVO, SchLV 2021, SCHIV, StrabVO, EBEV, VgEV),

8.	 Erläuternde Bemerkungen zu allen Regelungen, Verweise auf Regelungen des  
Eisenbahnrechts und der Eisenbahnvorschriften, Verweise auf verwandte Regelungen  
des Arbeitnehmer/innenschutzes, Verweise auf Regelungen der EU,

9.	 Judikatur (VwGH, VfGH, OGH, Verwaltungsgerichte),

10.	 Literaturhinweise zum Eisenbahnrecht und Arbeitnehmer/innenschutzrecht.

www.oegbverlag.at; Medienlogistik Pichler ÖBZ: mlo@medien-logistik.at
IZ-NÖ Süd, Straße 1, Objekt 34, 2355 Wr. Neudorf, Telefon: (02236) 635 35-290

Die Öffnungszeiten aller Ambulatorien finden Sie auf unserer Website  
www.bvaeb-ambulatorien.at

https://www.oegbverlag.at
mailto:mlo%40medien-logistik.at?subject=
https://www.bvaeb-ambulatorien.at


BVAEB-Ambulatorien 
für Patientinnen und Patienten aller Kassen

Die Öffnungszeiten aller Ambulatorien finden Sie auf unserer Website  
www.bvaeb-ambulatorien.at
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WIEN

Ambulatorium U3Med Erdberg
Erdbergstraße 202/E7a, 1030 Wien
•	 Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
•	 Innere Medizin/Vorsorgeuntersuchung
•	 Physikalische Medizin
Telefon: 050405-13999

Ambulatorium Wien Josefstadt
Josefstädter Straße 80, 1080 Wien
•	 Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
•	 Innere Medizin/Vorsorgeuntersuchung
•	 Augenheilkunde
Telefon: 050405-21970

Zahnambulatorium Wien Praterstern
Praterstern 3, 1020 Wien
Telefon: 050405-37400

Zahnambulatorium Wien Westbahnhof
Mariahilferstraße 133, 1150 Wien
Telefon: 050405-37200

NIEDERÖSTERREICH

Zahnambulatorium St. Pölten
Julius-Raab-Promenade 1/1/2, 3100 St. Pölten
Telefon: 050405-37220

OBERÖSTERREICH

Zahnambulatorium Linz
Bahnhofplatz 3–6/Top 25, 4020 Linz
Telefon: 050405-37240

KÄRNTEN

Zahnambulatorium Villach
Bahnhofplatz 1, 9500 Villach
Telefon: 050405-37320

STEIERMARK

Zahnambulatorium Eisenerz
Hammerplatz 1, 8790 Eisenerz
Telefon: 050405-37380

Zahnambulatorium Graz
Bahnhofgürtel 85,TOP B1A, 8020 Graz
Telefon: 050405-37340

SALZBURG

Zahnambulatorium Salzburg
St.-Julien-Straße 12A, 5020 Salzburg
Telefon: 050405-27310

TIROL

Zahnambulatorium Innsbruck
Südtiroler Platz 3, 6020 Innsbruck
Telefon: 050405-37280

VORARLBERG

Zahnambulatorium Feldkirch
Bahnhofstraße 40/3, 6800 Feldkirch
Telefon: 050405-37300

https://www.bvaeb-ambulatorien.at


Beratung ● Schulungen ● Präventionszentrum ● Vorsorge ● Zusammenarbeit

Zusammenarbeit ● Vorsorge ● Präventionszentrum ● Schulungen ● Beratung

Josefstädter Straße 80, 1080 Wien
050405-21381
unfallverhuetungsdienst@bvaeb.at
www.bvaeb.at/uvd

Unfallverhütungsdienst

mailto:unfallverhuetungsdienst%40bvaeb.at?subject=
https://www.bvaeb.at/uvd
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